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RESOLUTIONEN 67/11 A und B

67/11. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten

Resolution A

Verabschiedet auf der 40. Plenarsitzung am 19. November 2012, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Reso-
lutionsentwurfs A/67/L.10, eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Dschibuti, Irak, Jemen, Jordanien, Katar,
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4. ersucht die Vereinten Nationen und die Liga der arabischen Staaten, die bestehenden Koopera-
tionsmechanismen zu überprüfen und Empfehlungen und Vorschläge für ihre Aktualisierung und Stärkung
auszuarbeiten;

5. dankt dem Generalsekretär für die von ihm getroffenen Folgemaßnahmen zur Umsetzung der Vor-
schläge, die auf den Tagungen zwischen den Vertretern des Sekretariats der Vereinten Nationen und anderer
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und den Vertretern des Generalsekretariats der Liga der
arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationen verabschiedet wurden, so auch auf der 2012 abgehaltenen
allgemeinen Tagung und der 2012 abgehaltenen sektoralen Tagung zum Thema Zusammenarbeit bei der hu-
manitären Hilfe in der arabischen Region;

6. ersucht das Sekretariat der Vereinten Nationen und das Generalsekretariat der Liga der arabischen
Staaten, innerhalb ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche ihre Zusammenarbeit zugunsten der Verwirkli-
chung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, der Festigung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit, der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, der Abrüstung, der Entkoloniali-
sierung und der Selbstbestimmung sowie der Beseitigung aller Formen des Rassismus und der Rassendiskri-
minierung weiter zu intensivieren;

7. ersucht den Generalsekretär, sich auch weiterhin um die Stärkung der Zusammenarbeit und Koor-
dinierung zwischen den Vereinten Nationen und anderen Organisationen und Einrichtungen des Systems der
Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen zu bemühen, damit
die beiden Organisationen ihren gemeinsamen Interessen und Zielsetzungen im politischen, wirtschaftlichen,
sozialen, humanitären, kulturellen, administrativen und technischen Bereich besser dienen können;

8. fordert die Sonderorganisationen und die anderen Organisationen und Programme des Systems
der Vereinten Nationen auf,

a) auch künftig mit dem Generalsekretär und untereinander sowie mit der Liga der arabischen Staa-
ten und ihren Fachorganisationen bei den Folgemaßnahmen zu den multilateralen Vorschlägen zusammen-
zuarbeiten, die darauf gerichtet sind, die Zusammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen und
der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen in allen Bereichen zu stärken und auszubauen;

b) die Liga der arabischen Staaten und ihre Institutionen und Fachorganisationen verstärkt zu befähi-
gen, aus der Globalisierung und der Informationstechnologie Nutzen zu ziehen und den Herausforderungen
des neuen Millenniums auf dem Gebiet der Entwicklung zu begegnen;

c) die Zusammenarbeit und Koordinierung mit den Fachorganisationen der Liga der arabischen Staa-
ten bei der Veranstaltung von Seminaren und Ausbildungskursen und bei der Erstellung von Studien zu ver-
stärken;

d) zur Erleichterung der Ausführung von Projekten und Programmen die Kontakte mit den betreffen-
den Partnerprogrammen, -organisationen und -einrichtungen zu pflegen und auszubauen und den diesbezüg-
lichen Konsultationsmechanismus zu verbessern;

e) sich wann immer möglich mit den Organisationen und Institutionen der Liga der arabischen Staa-
ten an der Durchführung und Umsetzung von Entwicklungsprojekten in der arabischen Region zu beteiligen;

f) den Generalsekretär bis spätestens Januar 2014 über die Fortschritte bei ihrer Zusammenarbeit mit
der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen und insbesondere über die Folgemaßnahmen
zu den auf den früheren Tagungen der beiden Organisationen verabschiedeten multilateralen und bilateralen
Vorschlägen zu unterrichten;

9. fordert die Sonderorganisationen und die anderen Organisationen und Programme des Systems
der Vereinten Nationen außerdem auf, ihre Zusammenarbeit mit der Liga der arabischen Staaten und ihren
Fachorganisationen in den folgenden vorrangigen Sektoren zu intensivieren: Energie, ländliche Entwicklung,
Wüstenbildung und Grünzonen, Ausbildung und Berufsbildung, Technologie, Umwelt, Information und Do-
kumentation, Handel und Finanzen, Wasserressourcen, Entwicklung des Agrarsektors, Ermächtigung der
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